
BESCHWERDEKAXMERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DR L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	 PATENT OFFICE 	 DES BREVETS 

	

Veroffentlichung im Amtsblatt 	Nein 

Aktenzeichen: 	 T 543/91 - 3.2.1 
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ENTSCHEIDUNG 

vom 13. Januar 1992 

Patentinhaber: 	KOLBENSCHMIDT Aktiengesellschaft 

Einsprechender: 	Diehi GmbH& Co. 

Stichwort: 

EPU 	Artikel 108, Regel 65 (1) 

Schlagwort: "Beschwerdebegrundung nicht rechtzeitig eingereicht" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europäisches 	European 	 Office europeen 

jo
Patentamt 	 Patent Office 	des brevets 

qv~)) 	 Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 543/91 - 3.2.1 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekiimr 3.2.1 

von 13. Januar 1992 

Beschwerdefithrer: 
	

Diehi GnibH & Co. 
(Einsprechender) 	 - Patentabteilung - 

Stephanstrae 49 
W - 8500 Nurnberg 30 (DE) 

Beschwerdegegner: 
	

KOLBENSCHMIDT Aktiengesellschaft 
(Patentinhaber) 
	

Christian- Schmidt- StraZe 8/12 
Postfach 1351 
V - 7107 Neckarsuim (DE) 

Vertreter: 	 Rieger, Harald, Dr. 
Reuterweg 4 
V - 6000 Frankfurt am Main (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAlschen Patentamts von 29. Mai 1991, sit der 
der Einspruch gegen des europAische Patent 
Nr. 0 159 080 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU 
zuruckgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kaiiiier: 

Vorsitzencler: 	F.A. Gumbel 
Mltglieder: 	P. Alting van Ceusau 

J.C.M. De Preter 
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Sachverhalt und Antrãge 

Mit Entscheidung vom 29. Mai 1991 hat die 

Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das europãische 

Patent Nr. 0 159 080 zurückgewiesen. 

Am 18. Juli 1991 hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) unter gleichzeitiger Entrichtung der 

Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde- 	 - 

begründung wurde am 12. Oktober 1991 eingereicht. 

Mit Schreiben vom 23. Oktober 1991 ist die 

Beschwerdeführerin von der Geschäftsstelle der 

Beschwerdekammern auf den verspãteten, d. h. spãter als 

vier Monate nach Zustellung der Entscheidung erfolgten 

Eingang der Beschwerdebegründung und auf die 

voraussichtliche Verwerfung der Beschwerde aufmerksam 

gemacht worden. 

Die Einsprechende hat jedoch weder zu dem Schreiben der 

Geschäftsstelle Stellung genominen, noch die Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand beantrat. 

Entscheidungsgründe 

Wie der Beschwerdeführerin bereits mitgeteilt wurde, 1st die 

Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung im vorliegenden 

Fall gemä8 Artikel 108 in Verbindung mit den Regein 78 (3) und 

85 (1) EPU am 10. Oktober 1991 abgelaufen. 

Da die Beschwerdebegrundung erst nach dieser Frist eingegangen 

1st, muB die Beschwerde gemnàB Regel 65 (1) EPU als unzulâssig 

verworfen werden. 

00108 	 .../... 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 

00108 


